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Vorwort 

Vorwort 

Bei dieser Veröffentlichung zum Thema „Die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung in der räumlichen Planung – Tendenzen und Perspektiven 
am Beispiel der verbindlichen Bauleitplanung im Kreis Unna“ handelt es 
sich um eine von Uwe Liedtke und Michael Schult als Gemeinschaftsar-
beit Anfang Februar 2011 an der Fakultät Raumplanung der Technischen 
Universität Dortmund vorgelegten Dissertation. 

In meiner früheren Funktion als Inhaber des Lehrstuhls ‚Landschaftsöko-
logie und Landschaftsplanung‘ habe ich diese Arbeit über die Jahre be-
treut, auch nach meinem Ausscheiden in 2006. Dabei lag mir immer sehr 
am Herzen, dass die beiden Doktoranden, die diese Arbeit in ihrer Frei-
zeit erarbeitet haben, bei der Stange bleiben – ich hielt und halte es für 
die weitere Entwicklung des Ausgleichsprinzips in der räumlichen Pla-
nung für sehr wichtig, derart empirisch gut dokumentierte Erfolgskontrol-
len vorliegen zu haben, um Handlungsbedarf erkennen und Lösungsmög-
lichkeiten entwickeln zu können. 

Der Wert dieser Arbeit liegt im Schwerpunkt darin, dass hier zwei Pla-
nungspraktiker sämtliche Bebauungspläne des Kreises Unna, die in den 
Jahren 1994 bis 2004 Rechtskraft erlangten, einer intensiven Vollzugs-
kontrolle unterzogen haben. Dabei kamen den Verfassern ihre berufli-
chen Tätigkeiten zu Gute: Dipl.-Ing. Uwe Liedtke ist bei der Stadt Kamen 
für Stadtplanung und Bauordnung verantwortlich, Dipl.-Ing. Michael 
Schult ist seit vielen Jahren beim Kreis Unna in der unteren Landschafts-
behörde beschäftigt. Dieser berufliche Hintergrund war eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, dass überhaupt alle einschlägigen Unterlagen einge-
sehen und ausgewertet werden konnten. Vergleichbares ist für Externe 
eigentlich nie zu erreichen. 

Die Ergebnisse dieser sehr solide und umfassend durchgeführten 
Herstellungs- und Umsetzungskontrollen sämtlicher in Bebauungsplänen 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen eines Kreises über einen Zeitraum 
von zehn Jahren müssen als überaus alarmierend erkannt werden. Eine 
Umsetzungsquote von lediglich 45% muss insbesondere aus natur-
schutzfachlicher Sicht als beschämend bezeichnend werden. Aber auch 
aus planungsrechtlicher Sicht ganz allgemein stellt sich hier die Frage, 
was zu geschehen hat bzw. was geändert werden muss, um geltendem 
Planungsrecht zum Durchbruch zu verhelfen. 

Als jemand, der sich wie ich neben seiner Funktion als Lehrstuhlinhaber 
seit vielen Jahren bis in die Gegenwart ehrenamtlich in Verbänden und 
Beratungsgremien für die Belange des Naturschutzes eingesetzt hat, sind 
die Ergebnisse zutiefst frustrierend. Ich frage mich, wie es sein kann, 
dass nach intensiven Diskussionen über unsere natürlichen Lebens-
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grundlagen seit den 1970er Jahren es immer noch offenbar alltäglich ist, 
dass derart krass – wie in der Arbeit dargestellt – sowohl gegen gelten-
des Recht als auch gegen den „gesunden Menschenverstand“ verstoßen 
werden kann, ohne dass dies zu Sanktionen führt. Dass es um die Be-
lange von Natur und Landschaft nicht zum Besten bestellt ist, haben In-
sider schon immer vermutet – im Gegensatz zu jenen, die den Eindruck 
vermitteln wollen, in Deutschland könne vor lauter Schutzgebieten über-
haupt nicht mehr sinnvoll geplant werden. Diese Argumentationslinie 
spitzt sich zu in der Behauptung, die privaten Häuslebauer könnten we-
gen der so kostenträchtigen Naturschutzauflagen ihren Traum vom eige-
nen Heim nicht mehr finanzieren. 

Wer – wie die Verfasser – grundsätzlich positiv zur Ausgleichsverpflich-
tung steht und/oder diese sogar weiterentwickeln will, dem sei diese Ar-
beit dringend zur Lektüre empfohlen. Der Leser wird hier keine die Pla-
nungs- und naturschutzrechtliche Ausgleichtheorie vorantreibenden theo-
retischen Ausführungen finden, dafür aber sehr solide erarbeitete Ergeb-
nisse über die Niederungen der Planungs- und Umsetzungspraxis. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass diese Arbeit von vielen Praktikern, vor 
allem aber von eher theoretisch Interessierten gelesen wird. Die reale 
Praxis muss dort abgeholt werden, wo sie heute noch steht – es gilt, 
weitgehend bestehende Regelungen umzusetzen – und sei es, mit wie-
der mehr personalintensiverer Kontrolle. 

Dortmund, im April 2011 

Prof.i.R. Dr. Lothar Finke
(von 1974 bis 2006 Inhaber des Lehrstuhles „Landschaftsökologie und Landschafts-
planung“ an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund) 
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1

1 Einleitung 

1.1 Zielstellung der Forschungsarbeit 

Die Eingriffsregelung ist vor mehr als 30 Jahren im Jahre 1976 als vom 

Verursacher anzuwendendes Folgenbewältigungsinstrument für Beein-

trächtigungen von Eingriffen in Natur und Landschaft eingeführt worden.1

Damit wurde die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in das Natur-

schutzrecht integriert. Sie gehört mit ihrer Verpflichtung zum Ausgleich 

oder Ersatz von unvermeidbaren Eingriffen zu den Kernbestimmungen 

des Naturschutzrechts. Die Anwendung gehört mittlerweile zum Pla-

nungsalltag und ist in der Planungspraxis etabliert.2

Im Ergebnis der Planung von Ausgleichsmaßnahmen steht jedoch insbe-

sondere die Frage nach der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen. Die 

Einführung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde von An-

fang an kritisch begeleitet. In den 1990er Jahren mehrten sich dann die 

Zweifel über die Effektivität der Eingriffsregelung.3 Diese Entwicklung 

geht letztlich auf erhebliche Kontrolldefizite zurück. Immer wieder wird 

darauf hingewiesen, dass über den Umsetzungsgrad von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen kaum Erkenntnisse vorliegen. Dieser Zustand hat sich 

bis heute nicht maßgeblich geändert. Umfassende Erkenntnisse über den 

Umsetzungsgrad von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen liegen bis heu-

te nicht vor. Vorhandene Informationen stammen überwiegend aus ex-

emplarischen Untersuchungen von Einzelfällen. Dies gilt insbesondere für 

den Wirkungsgrad von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.4

                                                
1 vgl. dazu stellvertretend RASSMUS et al. 2003. 
2 zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung siehe auch KRÄMER 2006, 3ff. 
3 vgl. ausführlich dazu ZEIDLER 2008. 
4 vgl. ebenda. 
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Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden für den Zeitraum von 

1994 bis 2004 Bebauungspläne dahingehend untersucht, ob und inwie-

weit in ihnen die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung abgearbeitet und 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt worden sind (Plankontrol-

le). Darüber hinaus erfolgte eine Überprüfung der Umsetzung der geplan-

ten und festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Herstellungs- 

und Umsetzungskontrolle). Dies beinhaltet eine Durchführungskontrolle in 

quantitativer und qualitativer Hinsicht, jedoch keine ökologische Wir-

kungs- und Effizienzkontrolle.5 6 7

Grundlage für die Untersuchung ist zum einen das Bundesnaturschutz-

gesetz, in dem die Eingriffsregelung bereits seit den 70er Jahren fester 

Bestandteil des Naturschutzrechtes ist.8 Die Berücksichtigung dieser Be-

stimmung in der Bauleitplanung hat allerdings regelmäßig zu Schwierig-

keiten geführt, so dass die Anwendung im Wesentlichen auf die Ebene 

der Baugenehmigungsverfahren (also in das Bauordnungsrecht) verlagert 

worden ist. Erst durch den sog. Baurechtskompromiss mit Inkrafttreten 

des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 

1993 wurde durch den neuen § 8a des Bundesnaturschutzgesetzes das 

Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baupla-

nungsrecht dergestalt neu geregelt, dass nunmehr die Eingriffsregelung 

vollständig und abschließend auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung zu regeln ist.9

Die Novellierungen des Baurechts von 1998 durch das Bau- und Raum-

ordnungsgesetz 1998 vom 18.08.199710 führten in erster Linie zu Klar-

                                                
5 vgl. auch REESKE-MANTHEY 2005, 87ff, mit weiteren Literaturhinweisen. 
6 vgl. zu Wirkungskontrollen von Ausgleichsmaßnahmen auch WERKING-RADTKE 2003, 62ff. 
7 vgl. beispielhaft für kommunales Handeln JANNING 2006, 4ff. 
8 vgl. zur Umweltwirksamkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz 
bereits PETERS/RANNEBERG 1993. 
9 vgl. dazu kritisch u. a. BLEIKAMP/SCHULT 1996, 282f. 
10 BauROG 1998, BGBl. I, 2081. 
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stellungen zur Eingriffsregelung. So sind diese Bestimmungen aus-

nahmslos in das Baugesetzbuch integriert worden.11 Dies gilt ebenso für 

die Novellierung des Baugesetzbuches durch das Europarechtsanpas-

sungsgesetz EAGBau von 2004. Allerdings sind hier Instrumente einge-

führt worden, die zumindest indirekt auch Einfluss auf die Eingriffsrege-

lung haben (Umweltbericht, Monitoring).12

Somit bildet zum anderen das Baugesetzbuch die weitere wesentliche 

Grundlage der geplanten Untersuchung. Neben Regelungen zum Verfah-

ren zur Aufstellung oder Änderung verbindlicher Bauleitpläne sind zahl-

reiche Elemente der Natur- und Umweltschutzes einschließlich der Fest-

setzungsmöglichkeiten von Ausgleichsmaßnahmen im Gesetz enthalten. 

Wie oben bereits dargelegt, ist das Instrument der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung spätestens seit Einführung des Investitionserleichte-

rungs- und Wohnbaulandgesetzes im Jahre 1993 auf der Ebene der Bau-

leitplanung abschließend zu regeln. Hieraus ergibt sich folgende Prob-

lemstellung:

In den einzelnen Bauleitplänen ist zur Erfüllung der gesetzlichen Grund-

lagen zunächst eine Bestandsaufnahme der ökologischen Wertigkeit13

des Plangebietes – in Einzelfällen auf Grund von Wechselwirkungen auch 

darüber hinaus – vorzunehmen. Anschließend ist der Planungszustand 

zu bewerten mit der Maßgabe, nach Möglichkeit den durch die Bauleit-

planung zu verursachenden Eingriff in Natur und Landschaft entspre-

chend auszugleichen. Dies setzt allerdings voraus, dass 

� Planungsalternativen ernsthaft erarbeitet werden mit dem Ziel, den 

städtebaulich notwendigen Eingriff möglichst zu minimieren, 

                                                
11 zur Entstehungsgeschichte des Verhältnisses zwischen Bauleitplanung und naturschutzrechtlicher 
Eingriffsregelung im BauROG vgl. auch ausführlich KRAUTZBERGER Kommentar zum § 1 a BauGB Rn. 
5-14 in: ERNST-ZINKAHN-BIELENBERG et al. 2010. 
12 vgl. hierzu ausführlich Kapitel 6. 
13 vgl. ausführlich zum „Ökologiebegriff“ FINKE 1986, 7ff. 
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� planinterne Ausgleichsmaßnahmen fachlich erarbeitet und entspre-

chend dargestellt oder festgesetzt werden und

� planexterne Ausgleichsmaßnahmen ebenso fachlich erarbeitet und 

dementsprechend dauerhaft rechtlich gesichert werden. 

Dies hat die planenden Gemeinden in den 1990er Jahren vor neue Auf-

gaben gestellt. 

Das Ziel der Untersuchung besteht primär in der Ermittlung und Bewer-

tung der Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in 

der verbindlichen Bauleitplanung. Hier wird dargestellt, welche Aus-

gleichsmaßnahmen14 geplant und im Laufe eines Aufstellungs- oder Än-

derungsverfahrens (ggfls. in veränderter Weise beispielsweise durch Er-

kenntnisgewinn oder durch Stellungnahmen der unteren Landschaftsbe-

hörde) auch tatsächlich festgesetzt wurden.  

Alle in den Jahren 1994 bis 2004 rechtskräftig gewordenen Bebauungs-

pläne (Neuaufstellungen und Änderungen) sind für den Bereich eines ge-

samten Landkreises (Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen mit seinen zehn 

Städten und Gemeinden) mit der Zielstellung untersucht und ausgewertet 

worden, die Umsetzungsgrade der in diesen Bauleitplänen festgesetzten 

Ausgleichsmaßnahmen festzustellen. Bei diesem vollständigen flächen-

haften Ansatz sind insgesamt 334 Bebauungspläne mit ihren Aufstel-

lungs- und Änderungsverfahren betrachtet worden, wovon 193 Pläne 

festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen enthielten. Insgesamt ergab sich 

eine Anzahl von 486 Ausgleichsmaßnahmen zur Überprüfung. 

Diese einzelnen Ausgleichsmaßnahmen sind vollständig einer Herstel-

lungs- und Umsetzungskontrolle unterzogen worden. Hierbei handelt es 

sich um eine Durchführungskontrolle sowohl in quantitativer als auch in 

                                                
14 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne des Aus-
gleichsbegriffs des § 1a Abs. 3 BauGB „Maßnahmen zum Ausgleich“ verwendet.  
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qualitativer Hinsicht, jedoch nicht um eine ökologische Wirkungs- und Ef-

fizienzkontrolle.

Durch diesen Untersuchungsansatz wird das vermutete Umsetzungs- und 

Vollzugsdefizit nachgewiesen und die auf diesem Gebiet vorhandene 

Forschungslücke verringert.

1.1.1 Methodik 

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf die Analyse der ver-

bindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-

ßungspläne), da in diesen Fällen die Eingriffe sowohl in quantitativer als 

auch in qualitativer Hinsicht konkret angegeben worden sind (bzw. hätten 

angegeben werden müssen). Dies gilt in gleichem Maße für die geplanten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.15

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird – mit Ausnahme 

von Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen – zumindest im Kreis 

Unna regelmäßig auf die verbindliche Bauleitplanung verwiesen, so dass 

sich bei Flächennutzungsplanänderungen (die im Wesentlichen im Paral-

lelverfahren16 durchgeführt wurden) kein konkreter Analysegegenstand 

ergeben hat. 

Für jeden verbindlichen Bauleitplan17 wurden folgende Informationen er-

fasst:

� Stadt/Gemeinde 

� Bezeichnung/Name/Ordnungsnummer 

� Art des Planes (§ 30 Abs. 1 oder Abs. 2 BauGB) 

� Art des Verfahrens gem. BauGB (Aufstellung oder Änderung) 

                                                
15 vgl. zu den Definitionen auch Kapitel 2.1. 
16 § 8 Abs. 3 BauGB. 
17 im Folgenden als „Bebauungsplan“ bezeichnet. 
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� Datum der Rechtskraft 

� Planungsziel (Grundzüge der Planung gem. Festsetzungskatalog des 

§ 9 BauGB i.V.m. den Regelungen der BauNVO) 

� Größe des Geltungsbereiches 

� Festsetzungen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen differenziert 

nach

o Anzahl und Lage innerhalb des Geltungsbereiches 

o Anzahl und Lage außerhalb des Geltungsbereiches 

o Ausgleichszahlungen 

� Untersuchungszeitraum 

� Intensität des Eingriffs bzw. der Bebauung 

� Umsetzungsgrad der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men differenziert nach 

o Anzahl und Lage innerhalb des Geltungsbereiches 

o Anzahl und Lage außerhalb des Geltungsbereiches 

o Ausgleichszahlungen 

Die vorgenannten Daten und Informationen sind in einem mehrjährigen 

Prozess zusammengetragen worden. Auch, wenn es sich hierbei aus-

nahmslos um öffentlich zur Verfügung stehende Informationen handelt, 

die nicht dem Datenschutz unterliegen, hat sich die Datenerfassung als 

durchaus schwierig heraus gestellt, obwohl jeder rechtskräftige Bebau-

ungsplan zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten und über den Inhalt auf 

Verlangen Auskunft zu geben ist.18 Die in der vorliegenden Arbeit rele-

vante Grundgesamtheit der Untersuchung19 und die erforderliche Unter-

                                                
18 vgl. § 10 Abs. 3 BauGB. 
19 Mit Grundgesamtheit ist hier die Menge aller Bebauungspläne gemeint, die in den definierten Untersu-
chungszeitraum fallen. 
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suchungstiefe führen im Ergebnis zu der Erkenntnis, dass eine Einsicht-

nahme in verbindliche Bauleitpläne und eine Auswertung der Inhalte der 

Bebauungspläne nicht ausreichend sind, um das Untersuchungsziel20 zu 

erreichen. Auf Grund der derzeitigen Funktionen der Verfasser21 haben 

sich jedoch erhebliche arbeitsökonomische Erleichterungen eingestellt. 

Diese beziehen sich im Wesentlichen auf das nahezu vollständige Vor-

handensein aller Verfahrensakten der zu untersuchenden Bebauungsplä-

ne bei der Kreisverwaltung Unna auf der einen Seite und der langjährig 

erworbenen Ortskenntnis auf der anderen Seite.  

Das Aktenstudium umfasste folgende Aspekte 

� Prüfung der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen sowie der 

Begründungen

� Prüfung von Umweltberichten und landschaftspflegerischen Begleit-

plänen

� Prüfung ökologischer Bilanzierungen (Eingriffs- / Ausgleichsbilanzen) 

� Überprüfung von Eingängen geleisteter Ausgleichszahlungen 

Darüber hinaus stellt ein wesentlicher Teil der Untersuchung die Vor-Ort-

Ermittlung und Bewertung des Eingriffsgrades der geplanten Bebauung 

und der Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen dar. Dies 

ist durch Inaugenscheinnahme22, Zählungen, Messungen sowie durch 

den Abgleich zur Verfügung stehender Planunterlagen erfolgt. Überprüft 

wurden – neben der Eingriffsintensität – Quantität und Qualität der Aus-

                                                
20 siehe Kapitel 2. 
21 Uwe Liedtke ist in der planenden Verwaltung der Stadt Kamen verantwortlich beschäftigt; Michael 
Schult ist Mitarbeiter der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna und dort im Rahmen der Bauleit-
planung für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung tätig. Michael Schult hat die in Kapitel 3.1 darge-
stellte Methodik des Kreises Unna (KREIS UNNA 2003a) mit entwickelt und erarbeitet.  
22 Alle Bebauungsplangebiete und Flächen externer Ausgleichsmaßnahmen wurden im Rahmen einer, 
teilweise auch mehrerer Ortsbesichtigungen und Vor-Ort-Überprüfungen untersucht. 
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gleichsmaßnahmen. Abweichungen sind möglich, allerdings in einem so 

engen Toleranzbereich, dass die Gesamtaussagekraft der Untersuchung 

nicht maßgeblich beeinflusst wird. Ferner sind Internetrecherchen23 und 

Luftbildauswertungen24 durchgeführt worden.  

Das komplexe Regelwerk eines Bebauungsplanes inhaltlich zu überprü-

fen, ist mitunter schwierig25, weil es, neben den Pflichtinhalten26, eine 

Vielzahl von Festsetzungsmöglichkeiten in Plan und Text gibt. Dies gilt 

insbesondere für „ökologisch orientierte“27 textliche und zeichnerische 

Festsetzungen, die zahlreich und unterschiedlich sein können.28

1.1.2 Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Untersuchung sind alle Bebauungspläne der 10 Städte 

und Gemeinden des Kreises Unna, die in den Jahren 1994 bis 2004 

Rechtskraft erlangt haben. Dabei handelt es sich um 334 Bebauungsplä-

ne (Bebauungspläne gem. §§ 8 bis 10, 12 bzw. 30 Abs. 1 und 2 BauGB), 

die entweder aufgestellt, geändert oder ergänzt wurden. 

Zum Kreis Unna gehören heute folgende Gebietskörperschaften:  

Stadt Bergkamen, Gemeinde Bönen, Stadt Fröndenberg/Ruhr29, Ge-

meinde Holzwickede, Stadt Kamen, Stadt Lünen, Stadt Schwerte, Stadt 

Selm, Stadt Unna und Stadt Werne. Der Kreis ist in seiner heutigen Form 

und Zusammensatzung mit der zweiten kommunalen Neugliederung im 

                                                
23 Bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Untersuchung haben folgende Städte und Gemeinden des 
Kreises Unna ihre rechtskräftigen Bebauungspläne ganz oder teilweise in das Internet eingestellt: Berg-
kamen, Bönen, Fröndenberg, Kamen, Lünen, Schwerte und Werne.  
24 Luftbilder des Landesvermessungsamtes NRW liegen für den Kreis Unna flächendeckend vor. 
25 ZIEGLER-HENNINGS/GROTE haben darauf 2000 im Rahmen einer Überprüfung der Realisierung 
ökologisch orientierter Festsetzungen von Bebauungsplänen in gewerblich genutzten Gebieten hingewie-
sen.
26 Pflichtinhalte sind die Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches gem. § 9 Abs. 7 BauGB und die 
Begründung des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 8 BauGB. 
27 ZIEGLER-HENNINGS/GROTE, 2000, 47. 
28 ZIEGLER-HENNINGS/GROTE, 2000, haben in 20 untersuchten Bebauungsplänen 44 unterschiedliche 
„ökologisch orientierte“ Festsetzungen festgestellt, davon 22 textliche und 22 zeichnerische. 
29 Der Name der Stadt Fröndenberg/Ruhr wird in nachfolgenden Tabellen auch Frdbg./Ruhr abgekürzt. 
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Jahre 1975 entstanden. Die seinerzeit neugegliederten Städte Lünen (zu-

vor seit 1928 kreisfrei), Schwerte, Selm und Werne bilden seit dem mit 

den Städten Bergkamen, Fröndenberg/Ruhr, Kamen, Unna (dann als 

Kreisstadt) und den Gemeinden Bönen und Holzwickede den jetzigen 

Kreis Unna.30

Der Kreis Unna hat derzeit etwa 414.000 Einwohner31, die sich auf die 

einzelnen Städte und Gemeinden folgendermaßen verteilen:  

Tab. 1: Einwohner in den 10 Städten und Gemeinden.32

Das gesamte Gebiet des Kreises Unna umfasst etwa eine Fläche von 

rund 543 qkm33. Die größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung beträgt 39 

km, in Ost-West-Richtung 30 km.34 Die Flächengrößen der einzelnen 

Städte und Gemeinden stellen sich wie folgt dar: 

Tab. 2: Größen der Städte und Gemeinden in qkm. 

                                                
30 vgl. KREIS UNNA 2010, 3. 
31 am 31.12.2009 waren es 414.056 Einwohner, siehe KREIS UNNA 2010, 6. 
32 ebenda, 6. 
33 zum 31.12.2009 waren es exakt 542,71 qkm, KREIS UNNA 2010, 8. 
34 ebenda. 
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Bei einer Betrachtung von Flächen und Bevölkerung ergibt sich für den 

Kreis Unna eine durchschnittliche Siedlungs- bzw. Bevölkerungsdichte 

von 765 Einwohnern pro qkm35. Bezogen auf die jeweiligen Gebietskör-

perschaften ergeben sich hinsichtlich der Bevölkerungsdichte folgende 

Werte:

Tab. 3: Bevölkerungsdichte in den Städten und Gemeinden je qkm. 

Während Bönen, Selm, Werne und Fröndenberg auf Grund ihrer mehr 

ländlich geprägte Lage eine deutlich unterdurchschnittliche Bevölke-

rungsdichte aufweisen, sind die Städte Kamen, Bergkamen und Lünen 

vielmehr durch eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte geprägt.36

Die unterschiedlichen Flächennutzungsarten im Kreisgebiet ergeben sich 

aus der nachfolgenden Tabelle: 

                                                
35 ebenda, 4. 
36 ebenda, 6. 
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Tab. 4: Flächennutzungsarten im Kreisgebiet im Jahre 2009. 

Während der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen im Kreis Unna der-

zeit mit rund 55 % relativ hoch ist, liegt der Waldflächenanteil mit rund 

12 % auf einem relativ niedrigen Niveau.37

Zusammengefasst sind die Landwirtschafts- und Waldflächen differen-

ziert nach den einzelnen Städten und Gemeinden in der folgenden Tabel-

le aufgeführt.38

Tab. 5: Wald- und Landwirtschaftsflächen der Städte und Gemeinden in qkm. 

                                                
37 ebenda, 10. 
38 ebenda, 6. 
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In der folgenden Tabelle sind die Größenangaben für die Siedlungsflä-

chen der einzelnen Städte und Gemeinden ablesbar.39

Tab. 6: Siedlungsflächen der Städte und Gemeinden in qkm. 

Die Lage des Kreises Unna mit seinen 10 Städten und Gemeinden zwi-

schen den kreisfreien Städten Dortmund und Hamm/Westf. ist in Abbil-

dung 1 ersichtlich.40

                                                
39 ebenda. 
40 ebenda, 1. 



1  Einleitung 

13

Abb. 1: Lage des Kreises Unna zwischen Dortmund und Hamm. 

Auf Grund der Ballungsrandlage des Kreises Unna ist gewährleistet, dass 

durch einen relativ hohen Nutzungsdruck auf die Flächen in Bezug auf 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit die Bauleitplanung zur notwendigen Steu-

erung gemeindlicher Funktionen einen besonderen Stellenwert besitzt 

und somit eine relativ hohe Anzahl an Bauleitplänen jährlich zur Bearbei-

tung anstehen. Insoweit scheint die Beschränkung der Untersuchung auf 

ein Kreisgebiet mit zehn aktiven Städten und Gemeinden – dafür aber mit 



1  Einleitung 

14

vollständigem Material – für die Erreichung der Zielsetzung als vollkom-

men ausreichend. 

Da nach Rechtskraft von Bauleitplänen das Angebot für eine Bebauung 

von Flächen zwar vorhanden ist, eine Realisierung häufig allerdings erst 

sehr viel später erfolgt – fünf bis zehn Jahre sind hier keine Seltenheit – 

ist die Begrenzung des Untersuchungszeitraumes auf 2004 sinnvoll, um 

neben der Verwirklichung des Eingriffs auch den Ausgleichsmaßnahmen 

eine realistische Chance zu geben, sich in der Natur zu entwickeln. Der 

Untersuchungsbeginn wurde auf 1994 festgelegt, da früher rechtskräftig 

gewordene Bauleitpläne die Änderungen in der Eingriffsregelung von 

1993 noch nicht hinreichend berücksichtigt hatten. 

Somit ergibt sich ein Untersuchungszeitraum vom 1. Januar 1994 bis zum 

31. Dezember 2004 für die Rechtskraft der Bauleitpläne. 

Die 334 Bebauungspläne sind bis zum Jahr 2009 vollständig untersucht 

worden. In diesem Rahmen wurde überprüft, ob und inwieweit in diesen 

Bebauungsplänen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt wor-

den sind. Dafür sind jeweils die zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen sowie die Begründungen ausgewertet worden. Anschließend sind 

die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einer Umsetzungskontrolle un-

terzogen worden. Diese Kontrolle erfolgte im Rahmen von Vorortkontrol-

len in den Jahren 2008 und 2009 sowie der Überprüfung von Zahlungs-

eingängen monetärer Ausgleichszahlungen. Ergänzt wurden die Vorort-

kontrollen durch Luftbildrecherchen und Auswertung relevanter weiterfüh-

render Planungsunterlagen (Flächennutzungspläne, landschaftspflegeri-

sche Begleitpläne, Aktenvermerke, etc.). Die Umsetzung der geplanten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch Inaugenscheinnahme, Zäh-

lungen und Messungen sowie durch eine Prüfung und den Abgleich zur 

Verfügung stehender Planunterlagen erfolgt. Überprüft wurden Umfang 

und Qualität der Maßnahmen. Abweichungen sind möglich, allerdings in 

einem Toleranzbereich, der die Gesamtaussagekraft der Untersuchung 
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nicht maßgeblich beeinflusst. Zudem wurde im Zuge der Vor-Ort-

Kontrollen der Realisierungsgrad des jeweils zulässigen Eingriffs in Natur 

und Landschaft überprüft.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass insgesamt 486 Ausgleichs-

maßnahmen festgesetzt worden sind. Zur Umsetzung innerhalb der Gel-

tungsbereiche der jeweiligen Bebauungspläne wurden 338 Maßnahmen 

und zur Umsetzung außerhalb 148 Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. 

Im Rahmen der Umsetzungskontrolle konnte festgestellt werden, dass 

der Stand der Umsetzung der Maßnahmen sehr unterschiedlich ist und 

von einer vollständigen Umsetzung bis hin zu einer nicht erfolgten Um-

setzung reicht.  

Beachtlich ist hier, dass die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen ei-

nerseits verpflichtend ist. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die 

Umsetzung der Maßnahmen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Ein-

griffsintensität steht. Dieser Aspekt wird in der weiteren Bearbeitung des 

Themas noch genauer untersucht.  

Damit der Umsetzungsgrad der Ausgleichsmaßnahmen genauer analy-

siert werden kann, ist eine Einteilung in Kategorien vorgenommen wor-

den. Folgende Kategorien wurden gebildet: 

� Vollständig erfüllt / ohne Mängel / 100 % 

In diese Kategorie wurden Maßnahmen aufgenommen, die sowohl in 

qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht vollständig den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes entsprechen. Die Kontrolle unter „qualitativen“ 

Gesichtspunkten umfasst die Artenwahl der festgesetzten Maßnahmen 

(je nach Angabe/Detaillierungsgrad im Bebauungsplan) und den Pflege-

zustand der Pflanzflächen einschließlich Vermüllung, Vandalismus etc. 

Die „quantitative“ Kontrolle beinhaltet die Anzahl der Ausgleichsmaßnah-

men insgesamt, die Größe der festgesetzten Ausgleichsflächen und die 

Anzahl der erforderlichen Pflanzen zur Erlangung des Ausgleichsziels.  
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� Teilweise erfüllt / mit geringen Mängeln

In diese Kategorie wurden Maßnahmen aufgenommen, die mindestens in 

einer Größenordnung von zwei Dritteln den Festsetzungen entsprechen. 

� Teilweise erfüllt / mit deutlichen Mängeln 

In dieser Kategorie befinden sich Maßnahmen, die rund zur Hälfte reali-

siert worden sind. 

� Teilweise erfüllt / mit erheblichen Mängeln 

In dieser Kategorie befinden sich Ausgleichsmaßnahmen, die höchsten 

zu einem Drittel umgesetzt worden sind. 

� Nicht erfüllt / keine Umsetzung 

Die gemäß Festsetzung des Bebauungsplanes erforderliche Ausgleichs-

maßnahme wurde nicht realisiert. 

� Umsetzung nicht überprüfbar 

In einigen wenigen Fällen war eine Überprüfung wegen fehlender Zu-

gänglichkeit nicht möglich. 

Die Grade der Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wer-

den einerseits in ein Verhältnis zur Gesamtheit aller Bebauungspläne ge-

setzt. Andererseits wird der Umsetzungsgrad hinsichtlich der Gesamtan-

zahl aller festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen analysiert.41

Zur weiteren Differenzierung und vertieften Betrachtung der Untersu-

chungsergebnisse festgestellter Umsetzungsgrade ist die räumliche Lage 

der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen42 für alle Bebauungspläne 

überprüft worden. Dazu ist eine Kategorisierung nach „intern“ festgesetz-

ten bzw. umzusetzenden und nach „planextern“ umzusetzenden Aus-

gleichsmaßnahmen erfolgt, um der rechtlich zulässigen räumlichen Ent-

kopplung von Eingriff und Ausgleich im Rahmen der vorliegenden Unter-

                                                
41 siehe Kapitel 4. 
42 zur flexiblen Handhabung des Ausgleichs für die auf Grund der Bauleitplanung zu erwartenden Eingriffe 
in räumlicher Hinsicht siehe KRAUTZBERGER 2009, 90ff. 
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suchung gerecht zu werden.43 44 Alle ermittelten Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen werden in diesem Sinne für jede Gemeinde hinsichtlich ihrer 

räumlichen Lage erfasst und ausgewertet. 

Weiterhin erfolgt eine Kategorisierung aller Bebauungspläne nach Nut-

zungsarten, die nach den Regelungen des § 9 BauGB i.V.m. den §§ 1 bis 

15 BauNVO in den Bebauungsplänen festgesetzt wurden.45 Gemeint sind 

hier das Planungsziel bzw. die Grundzüge der Planung, die aus dem Be-

bauungsplan abgeleitet werden können. Die zulässige Art der baulichen 

Nutzung wird in dem jeweiligen Bebauungsplan durch die Festsetzung 

eines typisierten Baugebietes46 festgelegt. In der vorliegenden Arbeit 

werden daraus abgeleitet drei Kategorien von Nutzungsarten bzw. Pla-

nungszielen definiert, die Rücksicht auf die individuellen Festsetzungska-

taloge der untersuchten Bebauungspläne und Untersuchungsergebnisse 

nehmen.47

Die Wohngebiete gem. §§ 3 bis 4 BauNVO werden zur Nutzungskatego-

rie „Wohnen“ subsumiert. In dieser Kategorie finden sich die Bebauungs-

pläne, deren Planungskonzeptionen schwerpunktmäßig „Wohnen“ zum 

Ziel hat. Dazu gehören auch ausnahmsweise einige Bebauungspläne, in 

denen Mischgebiete (MI) gem. § 6 BauNVO und Dorfgebiete (MD) gem. 

§ 5 BauNVO über Baugebiete gelegt worden sind, in denen das Wohnen 

deutlich überwiegt.  

Gewerbe- und Industriegebiete gem. §§ 8 und 9 BauNVO werden zur 

Nutzungskategorie „Gewerbe/Industrie“ zusammengefasst. In diese Ka-

                                                
43 Gem. § 1 Abs. 3 Satz 3 BauGB besteht die Möglichkeit einer räumlichen Entkoppelung des Eingriffs 
vom Ausgleich. Insofern können erforderliche Ausgleichsmaßnahmen zur Umsetzung sowohl innerhalb 
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, als auch planextern festgesetzt werden. Dies ist – neben 
der Bodenschutz- und der Umwidmungssperrklausel – eines der drei materiellen Prinzipien, mit denen 
sich der § 1a BauGB beschäftigt. 
44 siehe dazu ausführlich DIRNBERGER 2009, 62ff. 
45 Alle Bebauungsplanfestsetzungen finden ihre Rechtsgrundlage im Baugesetzbuch i.V.m. mit der Bau-
nutzungsverordnung und der Planzeichenverordnung. 
46 typisierte Baugebiete gem. §§ 1 bis 15 BauNVO. 
47 siehe Kapitel 4 Untersuchungsergebnisse, Kategorisierung nach Nutzungsarten. 
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tegorie werden gem. § 11 BauNVO festgesetzte Sondergebiete einbezo-

gen, da die Zweckbestimmungen der im Rahmen der Untersuchung er-

fassten Sondergebiete ausschließlich einen gewerblichen Charakter ha-

ben.

In einer weiteren Nutzungskategorie werden Nutzungen in den Bereichen 

„Infrastruktur“ und „Gemeinbedarf“ erfasst. Dabei handelt es sich um Be-

bauungspläne, die schwerpunktmäßig die Errichtung von Verkehrsflä-

chen, Versorgungsanlagen, Grünflächen, Sport- und Freizeiteinrichtun-

gen sowie Schul- und Kultureinrichtungen zum Ziel haben. Hinzu kom-

men ausnahmsweise Kerngebiete gem. § 7 BauNVO, in denen vor allem 

Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen die geplante Hauptnut-

zung darstellen. 

Neben der Unterscheidung nach Nutzungsarten, werden alle Bebau-

ungspläne nach der Größe ihrer Geltungs- oder Änderungsbereiche diffe-

renziert untersucht. Hierzu wurden 4 Kategorien gebildet, die sich hin-

sichtlich ihrer Größenordnungen an der Planungspraxis orientieren. Dabei 

werden relativ kleine Geltungsbereiche (< 1 ha) und relativ große (> 10 

ha) besonders betrachtet. In der ersten Kategorie werden insbesondere 

Bebauungsplanänderungen erfasst, die regelmäßig Teilflächen vorhan-

dener rechtskräftiger Bebauungspläne darstellen. Bei den „großen“ Gel-

tungsbereichen handelt es sich überwiegend um Bebauungspläne für 

Gewerbe- und Industrieansiedlungen. Die „mittleren“ Größenkategorien 

sind auf Grund der relativ großen Anzahl der Fälle nochmals differenziert 

worden (1 bis < 5 ha und 5 bis < 10 ha).48

Weiterhin wird eine differenzierte Betrachtung der Bebauungspläne hin-

sichtlich des Verfahrens entweder gem. §§ 8 bis 10 BauGB (verbindlicher 

Bauleitplan) oder § 12  BauGB (Vorhaben- und Erschließungsplan) erfol-

                                                
48 siehe Kapitel 4 Untersuchungsergebnisse „Kategorien der Größen der Geltungsbereiche aller Bebau-
ungspläne“.  



1  Einleitung 

19

gen.49 Bei der Betrachtung von Vorhaben- und Erschließungsplänen ist 

beachtlich, dass hier im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Privaten die 

Vorhabenträger in einem Durchführungsvertrag zur Umsetzung erforderli-

cher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verpflichtet werden.50 Die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung muss abgearbeitet und notwendige 

Ausgleichsmaßnahmen entweder vom Vorhabenträger durchgeführt wer-

den, oder der Vorhabenträger muss sich im Durchführungsvertrag zur 

Übernahme der Kosten für die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen 

verpflichten.51

Alle untersuchten Bebauungspläne sind weiterhin hinsichtlich ihrer ver-

fahrensmäßigen Entstehung überprüft worden. Dabei richtet sich der 

Blick darauf, ob der jeweilige Bebauungsplan im Zuge eines Aufstellungs- 

oder Änderungsverfahrens zur Rechtskraft gebracht worden ist. Die Vor-

schriften des BauGB gelten für diese Verfahren gem. § 1 Abs. 8 BauGB 

in gleichem Maße, aber es ist zu überprüfen, ob und inwieweit sich das 

gewählte Bauleitplanverfahren auf die Festsetzung von notwendigen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auswirkt. Dies ist zudem in Abhän-

gigkeit von der Größe der Geltungsbereiche zu betrachten.  

Bebauungspläne, in denen die Gemeinden festgestellt haben, dass keine 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich sind, werden hinsichtlich 

der dafür in den Bebauungsplänen enthaltenen Begründungen52 unter-

sucht. Die herausgearbeiteten Gründe für die Feststellung, dass Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht erforderlich sind, werden in sieben 

Kategorien eingeteilt.  

                                                
49 siehe allgemein Kapitel 4 Untersuchungsergebnisse. 
50 siehe hierzu ausführlich erläuternd BUSSE 2009, 330f. 
51 vgl. KRAUTZBERGER 2009, 294f. 
52 Der Begriff „Begründung“ ist an dieser Stelle auch im Sinne des § 9 Abs. 8 BauGB („Dem Bebauungs-
plan ist eine Begründung (...) beizufügen.“) zu verstehen. 
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Demnach ist kein Ausgleich erforderlich, weil: 

1. nur die zulässige Art der baulichen Nutzung geändert wurde, 

2. die Eingriffe in Natur und Landschaft bereits vor Rechtskraft des Be-

bauungsplanes zulässig waren,53

3. durch die Festsetzungen keine weiteren Eingriffe in Natur und Land-

schaft ermöglicht werden,54

4. nur gestalterische Festsetzungen geändert wurden (z.B. Dachform und 

-neigung, Firstrichtung), 

5. die Eingriffsintensität reduziert wurde, 

6. eine Kombination der Gründe 1 bis 5 zutrifft, oder 

7. ein Planungs- oder Abwägungsfehler der planenden Gemeinde vor-

liegt.55

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Umsetzung festge-

setzter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Abhängigkeit von der tat-

sächlichen Eingriffsintensität steht. Im Ergebnis der Umsetzungskontrolle 

ist das Verhältnis des Realisierungsgrades der Bebauung bzw. des Ein-

griffs zum Umsetzungsgrad der geplanten und festgesetzten Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen von besonderer Bedeutung, da festgesetzte Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen nur in Abhängigkeit von realisierten Ein-

griffen in Natur und Landschaft umgesetzt werden müssen. Gesetzeskon-

form wäre in diesem Zusammenhang ein ausgeglichenes Verhältnis.

                                                
53 …, weil z.B. ein rechtkräftiger älterer Bebauungsplan vorhanden war, oder in dem Bebauungsplangebiet 
zuvor Vorhaben gem. § 34 BauGB zulässig waren.  
54 …, weil z.B. lediglich Baufenster verschoben wurden oder die zulässige Geschossigkeit geändert wor-
den ist. 
55 Kapitel 4 beinhaltet eine gemeindescharfe Darstellung der Untersuchungsergebnisse in den dargestell-
ten Kategorien. 
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Eine Betrachtung des Realisierungsgrades der Bebauung in den Bebau-

ungsplangebieten bzw. der Eingriffsintensität erfolgt analog der Umset-

zungskontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Damit können die 

Umsetzungsgrade der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in ein Verhält-

nis zu den Eingriffsintensitäten gesetzt werden, um so eventuelle Defizite 

erkennen zu können. Mit einer gemeindescharfen Darstellung der Reali-

sierungsgrade der Bebauung bzw. der Eingriffe in Natur und Landschaft 

können zudem Unterschiede zwischen den zehn zu untersuchenden 

Gemeinden des Kreises Unna deutlich gemacht werden.56

Die quantitativen Überprüfungen der Eingriffsintensitäten bzw. der Reali-

sierungsgrade der Bebauung in den einzelnen Baugebieten erfolgten 

ebenfalls in den Jahren 2008 und 2009 im Rahmen von Vorortkontrollen.  

Nach Inaugenscheinnahme, Zählungen und Messungen sowie durch eine 

Prüfung und den Abgleich zur Verfügung stehender Planunterlagen sind 

die Untersuchungsergebnisse den Kategorien „Realisierungsgrad Bebau-

ung / Eingriff“ 

� 100 %,  

� mindestens 2/3,  

� rund 50 %,  

� höchstens 1/3,  

� 0 % und  

� „nicht relevant“57

zugeordnet worden.  

                                                
56 siehe Kapitel 4.3 und 4.7. 
57 Nicht in jedem Falle führt die Umsetzung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu Eingriffen in 
Natur und Landschaft.




